
 

 

Ausschreibung Sommersemester 2026 
 
Zum Sommersemester 2026 schreibt die Hochschule Biberach erneut Deutschlandstipendien aus. 
Die Stipendien werden im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms der Bundesregierung 
vergeben. Bewerben können sich alle immatrikulierten Studierenden der Hochschule Biberach und 
Studienanfängerinnen und Studienanfänger. Gefördert werden Studierende mit herausragenden 
Studienleistungen oder Studienanfängerinnen und Studienanfänger mit herausragenden 
Schulleistungen. In die Auswahlentscheidung fließen auch außerfachliches, gesellschaftliches und 
hochschulpolitisches Engagement sowie besondere familiäre Umstände ein, wie etwa eine 
Behinderung, die Betreuung eigener Kinder – insbesondere als alleinerziehendes Elternteil – oder 
ein Migrationshintergrund.  
 
Die Höhe des Stipendiums beträgt monatlich 300 €. 150 € übernimmt der Bund, die andere Hälfte 
wird von privaten Geldgebern gestiftet. Neben der finanziellen Förderung bietet ein Stipendium 
einen direkten Kontakt zum Förderer, bspw. namhaften Unternehmen. Die Stipendien werden in der 
Regel jeweils für ein Jahr bewilligt. Anträge auf Verlängerung sind möglich. Der Förderzeitraum 
beginnt zum 1. April dieses Jahres. Die Vergabe der Stipendien erfolgt einkommensunabhängig. 
Die Zahl der förderbaren Studiensemester ist begrenzt auf die Zahl der vorgesehenen Semester der 
Regelstudienzeit des betreffenden Studiengangs. Sie reduziert sich um die bis zur Bewilligung des 
Stipendiums in diesem Studiengang studierten bzw. angerechneten Semester. 
 
Es werden voraussichtlich 15 Stipendien vergeben. 
Für den Studiengang / Studienschwerpunkt Energiewirtschaft: 2 Stipendien 
Für den Studiengang Betriebswirtschaft: 1 Stipendium 
 
Für den Studiengang Bauingenieurwesen oder Projektmanagement: 5 Stipendien 
Für die Bachelorstudiengänge Energie-Ingenieurwesen oder Betriebswirtschaft: 2 Stipendien 
Für die Studiengänge der Fakultäten Architektur und Energie-Ingenieurwesen, Bauingenieurwesen 
und Projektmanagement oder Betriebswirtschaft: 2 Stipendien 
Für die Studiengänge der Fakultät Biotechnologie: 3 Stipendien 
 
Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online über folgenden Link:  
https://hs-biberach-stipendien.aptecloud.valucon.de 
 
Um das Bewerbungsportal nutzen zu können, müssen Sie sich einmalig registrieren. Bitte beachten 
Sie hierzu auch die Hinweise zur Datenerhebung und Datenverarbeitung.  
 
 
Folgende Bewerbungsunterlagen sind über das Bewerbungsportal im PDF-Format einzureichen: 
 

1. ein tabellarischer Lebenslauf, 

2. das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung, bei ausländischen Zeugnissen 
eine auf das deutsche System übertragbare Übersetzung und Umrechnung in das 
deutsche Notensystem, 
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3. ggf. der Nachweis über eine besondere Qualifikation, die zum Studium in dem 
jeweiligen Studiengang an der Hochschule Biberach berechtigt, 

4. bei Bewerbungen von Masterstudierenden das Zeugnis über einen ersten 
Hochschulabschluss sowie ggf. weitere Leistungsnachweise entsprechend den 
Zulassungs- und Auswahlbestimmungen für den Masterstudiengang, 

5. Nachweise über bisher erbrachte Studienleistungen (soweit vorhanden), 

6. ggf. Praktikums- und Arbeitszeugnisse sowie Nachweise über besondere 
Auszeichnungen und Preise, sonstige Kenntnisse und weiteres Engagement, 

7. ggf. Nachweise über besondere persönliche oder familiäre Umstände wie 
beispielsweise eine Behinderung, die Betreuung eigener Kinder – insbesondere als 
alleinerziehendes Elternteil –, die Betreuung pflegebedürftiger naher Angehöriger oder 
ein Migrationshintergrund.  

 
Falls die Bewerbungsunterlagen nicht in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sind, ist 
eine amtlich beglaubigte Übersetzung in deutscher Sprache beizufügen. 
 
 
Die Bewerbungsfrist für das Sommersemester 2026 endet am 16. Februar 2026. Nicht frist- und 
formgerechte Bewerbungen finden im Auswahlverfahren keine Berücksichtigung. 
 
Weitere Informationen zum Deutschlandstipendium erhalten Sie auf der Internetseite des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter www.deutschlandstipendium.de. Rechtliche 
Grundlagen sind das Gesetz zur Schaffung eines nationalen Stipendienprogramms (StipG), die 
Verordnung zur Durchführung des Stipendienprogrammgesetzes (StipV) und die Satzung der 
Hochschule Biberach für die Vergabe von Deutschlandstipendien vom 01.07.2025.  
 
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage der Hochschule Biberach unter 
https://www.hochschule-biberach.de/deutschlandstipendium  
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